
(mit Erweiterung auf Antrag von Herrn Groß): 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Siegen beschließt die 
Vorentwurfsplanung zur Errichtung einer neuen Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtung auf dem Bertramsplatz gemäß der in Anlage 1 zur Vorlage 
dargestellten Form. 
Auf dieser Basis sind die Ausführungspläne sowie die entsprechenden 
Leistungsverzeichnisse zu erstellen. 
Die Maßnahme ist in Kombination mit Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen unter Einbeziehung der "Neuen Arbeit Siegerland" 
durchzuführen. Dabei sind geeignete Gewerke in Höhe von mindestens 20 % der 
Gesamtkosten durch die NAS zu erbringen. Die übrigen Bauleistungen sind gemäß 
VOB auszuschreiben. 
 
Mit dem ersten Bauabschnitt der Jugendfreizeiteinrichtung mit Kosten in Höhe von 
281 T€ soll schnellstmöglich begonnen werden; der zweite Bauabschnitt wird unter 
dem Vorbehalt der Gewährung einer 90 %-igen Landeszuwendung zu den 
Gesamtkosten von 729 T€ beschlossen. 
 
Die Verwaltung wird aufgefordert, sicherzustellen, dass eine Eröffung der Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtung auf dem Bertramsplatz im Jahr 2003 erfolgen kann. 
 




